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§ 1 

Zweck der Masterprüfung 

1Der zweisprachige (deutsch/englisch) Masterstudiengang Development Studies beschäftigt sich 

mit Ursachen, Rahmenbedingungen und Auswirkungen von gesellschaftlichen, politischen und 

wirtschaftlichen Entwicklungs-, Umbruchs- und Globalisierungsprozessen in ausgewählten Regi-

onen (Lateinamerika, Asien oder Afrika), vorwiegend Entwicklungs- und Transformationsstaaten 

(dem sogenannten „Globalen Süden“). 2Durch Kombination der Fächer Entwicklungssoziolo-

gie/-politik, Geographie und Volkswirtschaft werden Studierenden umfassende methodische, wis-

senschaftliche und berufspraktische Kompetenzen im Bereich der Entwicklungsforschung vermit-

telt. 3Studierenden wird die Fähigkeit vermittelt, gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche 

Entwicklungsprobleme und Umbruchsprozesse zu analysieren und unter Rückgriff auf sozialwis-

senschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Theorien zu diskutieren. 4Durch die Masterprü-

fung als Abschluss des wissenschaftlichen Hochschulstudiums des Masterstudiengangs Develo-

pment Studies wird festgestellt, ob die Kandidatin oder der Kandidat die fachlichen und interdis-

ziplinären Zusammenhänge so weit überblickt, dass sie oder er zur weitgehenden selbstständi-

gen wissenschaftlichen Arbeit befähigt ist. 5Auf Grund der bestandenen Masterprüfung verleiht 

die Universität Studierenden des Master Development Studies mit Schwerpunkt Entwicklungsso-

ziologie/-politik und Schwerpunkt Internationale Wirtschaft den akademischen Grad Master of 

Arts durch die Kulturwissenschaftliche Fakultät und Studierenden des Master Development Stu-

dies mit Schwerpunkt Geografie den akademischen Grad eines Master of Arts durch die Fakultät 

für Biologie, Chemie und Geowissenschaften. 

§ 2 

Zugang zum Studium, Qualifikation 

(1) 1Voraussetzungen für den Zugang zum Masterstudiengang sind: 

1. ein abgeschlossenes Studium mit mindestens der Prüfungsnote „2,5“ im Bachelorstu-

diengang Angewandte Afrika-Studien, Kultur und Gesellschaft Afrikas oder Internati-

onale Wirtschaft und Entwicklung oder Geographische Entwicklungsforschung Afri-

kas oder Philosophy & Economics oder der B.Sc. Geographie an der Universität Bay-

reuth oder ein damit gleichwertiger Abschluss und 

2. Für das zweisprachige Masterstudium (deutsch/englisch) sind gründliche Kenntnisse 

des Englischen Sprachniveau C 1 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Refe-

renzrahmen für Sprachen, was das Verstehen anspruchsvoller Fachtexte und Dis-

kussionen beinhaltet, nachzuweisen. Zugleich ist ein Nachweis der fachlich erforder-

lichen Kenntnisse der deutschen Sprache vorzulegen. Studienbewerberinnen und 

Studienbewerber, die weder ihre Hochschulzugangsberechtigung noch ihren den Zu-

gang zum Studium eröffnenden Erstabschluss in deutscher Sprache erworben haben, 

können ihre Kenntnisse der deutschen Sprache durch die Niveaustufe B2 gemäß 
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dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen oder über eine Abschlussarbeit 

in einem deutschsprachigen Studiengang an einer Hochschule nachweisen. Dringend 

empfohlen werden zudem die Kenntnisse einer weiteren für eine Entwicklungsregion 

relevanten Wissenschaftssprache (z. B. Spanisch, Französisch, Portugiesisch) und 

3. Der Nachweis über ein einschlägiges berufsbezogenes Praktikum im Ausland mit ei-

ner Mindestdauer von vier Wochen oder eine Berufserfahrung im Bereich der qualifi-

zierten Praxis, insbesondere der Organisationen und Institutionen der Entwicklungs-

zusammenarbeit und international tätige Wirtschaftsunternehmen und -verbände. 

 2Empfohlen werden darüber hinaus fachspezifische Kenntnisse zu den Ländern des Glo-

balen Südens und/oder berufsrelevante Erfahrungen in den Ländern des Globalen Südens. 

Studienanfänger und Studienanfängerinnen sollen bereits entweder sozial-, wirtschafts- 

oder geowissenschaftliche Grundlagenkenntnisse der Development Studies haben und 

können die verschiedenen Ansätze diskutieren und bewerten. 

(2) 1In Fällen, in denen die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen in den Teilbereichen 

nach Inhalt und Umfang nicht gleichwertig zu den in den Bachelorstudiengängen Ange-

wandte Afrika-Studien, Kultur und Gesellschaft Afrikas oder Internationale Wirtschaft und 

Entwicklung,  Geographische Entwicklungsforschung Afrikas, Geographie oder Philosophy 

& Economics an der Universität Bayreuth geforderten Leistungen sind, können Bewerbe-

rinnen und Bewerber mit der Auflage zugelassen werden, zusätzlich zu den im Masterstu-

diengang zu erbringenden Leistungen auch noch Studien- und Prüfungsleistungen in die-

sen Teilbereichen im Umfang von maximal 30 Leistungspunkten aus dem jeweiligen  Ba-

chelorstudiengang innerhalb eines Jahres ergänzend zu absolvieren; andernfalls gelten die 

Voraussetzungen für den Zugang zum Studium als nicht erfüllt. 2Dabei finden die Regelun-

gen der Prüfungs- und Studienordnung für den jeweiligen Bachelorstudiengang in der ak-

tuellen gültigen Fassung Anwendung. 

(3) Die Entscheidungen in den Fällen des Abs. 2 trifft der gemäß § 4 eingerichtete Prüfungs-

ausschuss. 

(4) 1Wenn das Bachelorzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Abschlusszeugnis noch 

nicht vorliegt, muss eine Bestätigung mit Einzelnoten über alle bis zum Anmeldetermin er-

brachten Prüfungs- und Studienleistungen vorgelegt werden. 2Diese Leistungen müssen 

einen Gesamtumfang von mindestens 150 ECTS-Punkten umfassen und die Leistungen 

müssen nach der Gesamtnotenberechnung mindestens der Note „2,5“ entsprechen. 3Be-

werberinnen und Bewerber, die die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, werden unter 

der Bedingung immatrikuliert, dass sie das einschlägige Abschlusszeugnis mit mindestens 

der Note „2,5“ bis zum Ende des zweiten Semesters nachreichen. 
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§ 3 

Gliederung von Vollzeit- und Teilzeitstudium und Ma sterprüfung, 

Regelstudienzeit 

(1) 1Das Studium des Masterstudiengangs Development Studies ist modular gegliedert in die 

folgenden Teilbereiche mit den jeweiligen erforderlichen Leistungspunkten: 

 Teilnahme (LP) 

A Basisbereich (Pflichtbereich) 45 

B - D Wahlpflichtbereich 
(individuelle Spezialisierung): 
Entwicklungssoziologie/-politik (B), 
Geographie (C) oder 
Internationale Wirtschaft (D) 

20 

E Projektstudium (Pflichtbereich) 35 

Masterarbeit 20 

Gesamt 120 

(2) 1Der Masterstudiengang Development Studies kann als Vollzeitstudiengang oder als Teil-

zeitstudiengang absolviert werden. 2Die Studienbewerberin oder der Studienbewerber 

muss sich bei der Immatrikulation entscheiden, ob sie oder er ein Vollzeit- oder ein Teilzeit-

studium durchführen will. 3Ein Wechsel von einem Vollzeitstudium in ein Teilzeitstudium 

bzw. von einem Teilzeitstudium in ein Vollzeitstudium ist nur innerhalb der Immatrikulati-

onsfristen zum neuen Semester möglich. 4Das Vollzeitstudium umfasst vier Semester in-

klusive der Masterarbeit (Regelstudienzeit). 5Das Teilzeitstudium umfasst acht Semester 

einschließlich der Masterarbeit. 6Im Teilzeitstudium dürfen in jedem Semester höchstens 

20 LP erworben werden. 7Sofern in dieser Satzung keine besonderen Regelungen getroffen 

werden, gelten die für das Vollzeitstudium festgelegten Fristen ebenso für das Teilzeitstu-

dium. 8Einzelheiten zum Studienablauf gehen aus dem jeweiligen Studienplan hervor. 

(3) Die Zahl der zu erwerbenden Leistungspunkte beträgt 120 gemäß dem European Credit 

Transfer System (ECTS). 

(4) Das Studium kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden. 

§ 4 

Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die erforderlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Zugang zum Master-

studium sowie für die organisatorische Durchführung der Masterprüfung wird ein Prüfungs-

ausschuss gebildet. 2Der Prüfungsausschuss führt nach Maßgabe dieser Satzung das Prü-

fungsverfahren durch und trifft mit Ausnahme der eigentlichen Prüfungen und deren Bewer-

tung alle anfallenden Entscheidungen. 3Er besteht aus einem Mitglied als Vorsitzender oder 
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Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern; die oder der Vorsitzende und die weiteren Mit-

glieder haben je eine Ersatzvertreterin oder einen Ersatzvertreter. 4Die Mitglieder des Prü-

fungsausschusses und deren Ersatzvertreterinnen und Ersatzvertreter werden vom Fakul-

tätsrat der Kulturwissenschaftlichen Fakultät aus dem Kreis der Professorinnen und Pro-

fessoren (Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Bayerisches Hochschulpersonalgesetz) der Kulturwis-

senschaftlichen Fakultät (Lehrstuhl für Entwicklungssoziologie/Juniorprofessur für Entwick-

lungspolitik und Politik Afrikas ), der Fakultät Biologie, Chemie und Geowissenschaften 

(Fachgruppe Geowissenschaften) und der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-

kultät (Volkswirtschaftslehre VWL IV; E) für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 5Der Prü-

fungsausschuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine 

stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. 6Tritt die oder der 

Vorsitzende während ihrer oder seiner Amtszeit aus Altersgründen in den Ruhestand ein, 

so kann der Prüfungsausschuss beschließen, dass der Vorsitz auf ein anderes Mitglied des 

Prüfungsausschusses übertragen wird. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn nach schriftlicher Ladung aller Mitglieder 

unter Einhaltung einer mindestens dreitägigen Ladungsfrist die Mehrheit der Mitglieder an-

wesend und stimmberechtigt ist. 2Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

in Sitzungen. 3Stimmenthaltungen, geheime Abstimmung und Stimmrechtsübertragung 

sind nicht zulässig. 4Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

(3) 1Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses achtet darauf, dass die Bestimmun-

gen dieser Satzung eingehalten werden. 2Sie oder er lädt zu den Sitzungen des Prüfungs-

ausschusses ein und führt den Vorsitz bei allen Beratungen und Beschlussfassungen des 

Prüfungsausschusses. 3Sie oder er ist befugt, anstelle des Prüfungsausschusses unauf-

schiebbare Entscheidungen allein zu treffen. 4Hiervon hat sie oder er den übrigen Mitglie-

dern des Prüfungsausschusses unverzüglich, spätestens bei der nächsten Sitzung Kennt-

nis zu geben. 5Darüber hinaus kann, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, der 

Prüfungsausschuss der oder dem Vorsitzenden die Erledigung einzelner dem Prüfungs-

ausschuss obliegender Aufgaben widerruflich übertragen. 6Die oder der Vorsitzende kann 

Aufgaben an Mitglieder des Prüfungsausschusses delegieren. 

(4) Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig dem Fakultätsrat der Kulturwissenschaften 

über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform 

der Prüfungs- und Studienordnung. 

(5) 1Der Prüfungsausschuss erlässt die nach dieser Satzung erforderlichen Bescheide schrift-

lich mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung. 2Widerspruchsbescheide werden von 

der Präsidentin oder dem Präsidenten nach Anhörung des Prüfungsausschusses erlassen. 
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§ 5 

Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen und Beisi tzer 

(1)  1Prüferinnen und Prüfer können alle nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach 

der Hochschulprüferverordnung (HSchPrüferV) in der jeweils geltenden Fassung zur Ab-

nahme von Hochschulprüfungen Befugte werden. 2Als Beisitzerin oder Beisitzer kann jedes 

Mitglied der Universität Bayreuth herangezogen werden, das einen entsprechenden oder 

vergleichbaren wissenschaftlichen Studiengang erfolgreich abgeschlossen hat. 

(2) 1Scheidet ein prüfungsberechtigtes Hochschulmitglied aus der Universität Bayreuth aus, so 

kann der Prüfungsausschuss auf dessen Antrag hin beschließen, dass es noch eine ange-

messene Zeit als Prüferin oder Prüfer tätig ist. 2In der Regel soll die Prüfungsberechtigung 

bis zu zwei Jahre erhalten bleiben. 

(3) 1Sofern von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nichts anderes bestimmt 

wird, ist die zuständige Dozentin oder der zuständige Dozent zugleich die Prüferin oder der 

Prüfer. 2Gehört die Dozentin oder der Dozent nicht zum Kreis der Prüfungsberechtigten 

gemäß Abs. 1, so benennt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu Beginn 

des jeweiligen Semesters eine Prüferin oder einen Prüfer. 

§ 6 

Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Verschwi egenheitspflicht 

(1) Der Ausschluss von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss sowie von einer 

Prüfungstätigkeit wegen persönlicher Beteiligung bestimmt sich nach Art. 41 Abs. 2 BayH-

SchG. 

(2) Die Pflicht der Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüferinnen und Prüfer, der Prü-

fungsbeisitzerinnen und Prüfungsbeisitzer und sonstiger mit Prüfungsangelegenheiten be-

fasster Personen zur Verschwiegenheit bestimmt sich nach Art. 18 Abs. 3 BayHSchG. 

§ 7 

Zulassung zu den Prüfungen 

Mit der Einschreibung in den Masterstudiengang Development Studies gilt die oder der Studie-

rende als zu den Prüfungen zugelassen. 
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§ 8 

Anrechnung von Kompetenzen 

(1) Die Anrechnung von Kompetenzen (Lernergebnisse) bestimmt sich nach Art. 63 Abs. 1 und 

2 BayHSchG. 

(2) 1Werden Kompetenzen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensysteme vergleich-

bar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Stimmt 

das Notensystem der anzurechnenden Kompetenzen nicht mit dem Notensystem des § 16 

überein, werden die Noten der anderen Hochschule nach der modifizierten Bayerischen 

Formel   

x = 1+3*(Nmax - Nd)/(Nmax - Nmin)   

mit gesuchter Umrechnungsnote x, bester erzielbarer Note Nmax, unterster Bestehensnote 

Nmin und erzielter Note Nd umgerechnet, dabei wird bei den berechneten Noten nur eine 

Stelle hinter dem Komma berücksichtigt und eine Anpassung an die in § 16 genannten No-

tenstufen erfolgt nicht. 3Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-

den“ aufgenommen; eine Einbeziehung in die Prüfungsgesamtnote findet in diesem Fall 

nicht statt. 4Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 5Über das Vorlie-

gen der Voraussetzungen für die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss im Ein-

vernehmen mit der zuständigen Fachvertreterin oder dem zuständigen Fachvertreter. 6Wird 

die Anrechnung versagt, kann die betroffene Person innerhalb einer Frist von vier Wochen 

nach Zustellung der Versagung eine Überprüfung der Entscheidung durch die Hochschul-

leitung beantragen. 7Die Hochschulleitung gibt dem Prüfungsausschuss eine Empfehlung 

für die weitere Behandlung des Antrags. 

(3) Anträge zur Anrechnung von Kompetenzen sind möglichst unverzüglich nach der Immatri-

kulation, jedoch spätestens vor Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der letztmöglichen 

Wiederholungsprüfung des jeweiligen Moduls beim Prüfungsausschuss einzureichen. 

§ 9 

Prüfungstermine, Bekanntgabe der Prüfungstermine 

und der Prüferinnen und Prüfer 

(1) Die Modulprüfungen finden zeitnahe zum Abschluss des Moduls statt, die Prüfungstermine 

und die Termine zur Abgabe benoteter schriftlicher Arbeiten werden von der Prüferin oder 

dem Prüfer zu Beginn der Lehrveranstaltung hochschulöffentlich bekannt gegeben. 

(2) 1Die Prüfungstermine, die Prüfungsformen sowie die Dauer der Prüfungen, soweit nicht im 

Anhang vorgegeben, werden von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer fest-

gelegt und in der Regel zu Beginn des Semesters hochschulöffentlich bekannt gegeben. 
2Ein kurzfristiger Wechsel der Prüferin oder des Prüfers ist nur aus zwingenden Gründen 

zulässig. 
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(3) Eine Anmeldung zu den einzelnen Prüfungen ist jeweils innerhalb der bekannt gegebenen 

Frist nach dem vom Prüfungsausschuss festgelegten Verfahren vorzunehmen. 

§ 10 

Prüfungsbestandteile 

(1) Die Masterprüfung setzt sich aus den Modulprüfungen zu den im Anhang 1 aufgeführten 

Modulen und der Masterarbeit zusammen. 

(2) Die Prüfungen dienen dem Nachweis, dass der Prüfling die jeweiligen Kompetenzziele der 

einzelnen Module erreicht hat. 

§ 11 

Prüfungsformen  

(1) 1Prüfungen werden in Form von Präsentationen (presentation), Klausuren (written exam), 

mündlichen Prüfungen (oral exam), Hausarbeiten (assignment), Bericht (Report) und Es-

says abgelegt. 2Die möglichen Prüfungsformen in den Modulen werden im Anhang ange-

geben. 

(2) 1Die Bewertungen der Prüfungen werden nach dem vom Prüfungsausschuss festgelegten 

Verfahren bekannt gegeben. 2Eine Zustellung von Einzelbescheiden erfolgt nicht. 3Die Stu-

dierenden sind verpflichtet, sich selbstständig über die Wiederholungsregelungen dieser 

Satzung zu informieren; es obliegt ihnen, sich selbstständig rechtzeitig über die Prüfungs-

ergebnisse zu informieren. 

(3) 1Wird eine Prüfungsleistung von mehreren Prüferinnen und/oder Prüfern beurteilt, ergibt 

sich die Note aus dem Durchschnitt der erteilten Bewertungen; dabei wird nur die erste 

Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Run-

dung gestrichen. ²In Fällen des Abs. 8 findet die Regelung von Satz 1 keine Anwendung. 

(4) 1Klausuren (written exam) werden einstündig bis zweistündig durchgeführt. 2Die zulässigen 

Hilfsmittel bestimmt die jeweilige Prüferin oder der jeweilige Prüfer. 3Über die Prüfung ist 

ein Protokoll anzufertigen. 4Die oder der Aufsichtsführende hat die Richtigkeit durch Unter-

schrift zu bestätigen. 5In das Protokoll sind alle Vorkommnisse einzutragen, welche für die 

Feststellung der Prüfungsergebnisse von Belang sein können. 

(5) 1Erscheint eine Kandidatin oder ein Kandidat verspätet zur Prüfung, so kann sie oder er die 

versäumte Zeit nicht nachholen. 2Das Verlassen des Prüfungsraums ist mit Erlaubnis der 

oder des Aufsichtsführenden zulässig. 3Uhrzeit und Dauer der Abwesenheit sind auf der 

Prüfungsarbeit zu vermerken. 
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(6) 1Die Klausuren werden in der Regel von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer 

bewertet. 2Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen gemäß § 16 werden von der je-

weiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer festgesetzt. 3Die Beurteilung soll spätestens 

zu Beginn des nächsten Semesters vorliegen. 4Wird die Klausur mit „nicht ausreichend“ 

bewertet, so ist sie von einer zweiten Prüferin oder einem zweiten Prüfer zu beurteilen.5Das 

korrigierte Exemplar der schriftlichen Prüfungsleistung verbleibt bei der Prüfungsakte. 

(7) 1Klausuren können ganz oder zum Teil im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt werden. 
2Werden Klausuren nur zum Teil im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, gelten die Best-

immungen der Abs. 4 und 6 Sätze 1, 2 und 4 nur für den Teil, der nicht im Antwort-Wahl-

Verfahren erfolgt. 3Die Aufgaben nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind von der Erst- oder 

dem Erst- und der Zweit- oder dem Zweitprüfer zu erstellen. 4Von den Prüferinnen und  

Prüfern ist vor dem Prüfungstermin festzulegen, welche Antworten zutreffend sind und mit 

welcher Punktzahl richtig beantwortete Fragen bewertet werden, das heißt wie die einzel-

nen Aufgaben im Hinblick auf die erreichbare Gesamtpunktzahl gewichtet werden. 5Enthält 

die Klausur nur zum Teil Aufgaben nach dem Antwort-Wahl-Verfahren, sind außerdem die 

Gewichte der einzelnen Teile festzulegen. 6Die Korrektur kann mit Hilfe eines optischen 

Markierungslesers erfolgen. 

(8) 1Eine Prüfung nach dem Antwort-Wahl-Verfahren ist bestanden, wenn der Prüfling die ab-

solute Bestehensgrenze (mindestens 50 Prozent der maximal möglichen Punktzahl) oder 

die relative Bestehensgrenze erreicht hat. 2Die relative Bestehensgrenze ergibt sich aus 

der durchschnittlichen Punktzahl derjenigen Prüflinge, die erstmals an der Prüfung teilge-

nommen haben, abzüglich 10 Prozent. 3Die relative Bestehensgrenze ist nur dann zu be-

rücksichtigen, wenn sie unterhalb der absoluten Bestehensgrenze liegt. 4Eine nicht ganz-

zahlige Bestehensgrenze wird zu Gunsten der Studierenden gerundet. 5Im Übrigen ist eine 

Prüfung bestanden, wenn die Note mindestens „ausreichend“ (4,0) ist. 6Bei einer Prüfung 

nach dem Antwort-Wahl-Verfahren, bei der die Mindestpunktzahl (relative Bestehens-

grenze, soweit diese einen geringeren Wert hat, oder absolute Bestehensgrenze) erworben 

worden ist, lautet die Note  

– 1,0 (sehr gut), wenn mindestens 90 Prozent  

– 1,3 (sehr gut), wenn mindestens 80 Prozent, aber weniger als 90 Prozent  

– 1,7 (gut), wenn mindestens 70, aber weniger als 80 Prozent  

– 2,0 (gut), wenn mindestens 60, aber weniger als 70 Prozent  

– 2,3 (gut), wenn mindestens 50, aber weniger als 60 Prozent  

– 2,7 (befriedigend), wenn mindestens 40, aber weniger als 50 Prozent  

– 3,0 (befriedigend), wenn mindestens 30, aber weniger als 40 Prozent  

– 3,3 (befriedigend), wenn mindestens 20, aber weniger als 30 Prozent  

– 3,7 (ausreichend), wenn mindestens 10, aber weniger als 20 Prozent  

– 4,0 (ausreichend), wenn die Bestehensgrenze erreicht ist, aber weniger als 10 Prozent 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden möglichen Punkte erreicht worden sind. 
7Eine nicht ganzzahlige Notengrenze wird zu Gunsten der Studierenden gerundet.  
8Wurde die Mindestpunktzahl (Bestehensgrenze) nicht erreicht, lautet die Note 5,0 (nicht 
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ausreichend). 9Bei einer Prüfung nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind im Rahmen der 

Feststellung des Ergebnisses die folgenden Angaben zu machen:  

- Bestehensgrenzen,  

- erreichte Punktzahl,  

- Prozentsatz der über die Bestehensgrenze hinausgehenden Punktzahl  

bzw. Prozentsatz der von der Bestehensgrenze erreichten Punktzahl.  
10Wird die Prüfung nur zu einem Teil nach dem Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, sind 

für die einzelnen Teile Noten zu vergeben. 11§ 16 Abs. 2 findet hierbei entsprechend An-

wendung. 12Für den Teil nach dem Antwort-Wahl-Verfahren gelten die vorhergehenden 

Ausführungen entsprechend. 

(9) 1Im Falle einer mündlichen Prüfung (oral exam) beträgt die Prüfungsdauer für eine Prüfung 

je nach Anforderung der zugehörigen Lehrveranstaltung 20 Minuten bis 30 Minuten. 2Die 

mündliche Prüfung wird von zwei Prüferinnen und/oder Prüfern oder von einer Prüferin oder 

einem Prüfer unter Heranziehung einer Beisitzerin oder eines Beisitzers in deutscher oder 

englischer Sprache durchgeführt. 3Eine Prüferin oder ein Prüfer oder die Beisitzerin oder 

der Beisitzer fertigt über die mündliche Prüfung ein Protokoll an, in das aufzunehmen sind: 

Ort und Zeit sowie Zeitdauer der Prüfung, Gegenstände und Ergebnis der Prüfung, die Na-

men der Prüferinnen und/oder der Prüfer oder der Prüferin oder des Prüfers und der Beisit-

zerin oder des Beisitzers, der Kandidatin oder des Kandidaten sowie besondere Vorkomm-

nisse. 4Das Protokoll ist von den Prüferinnen und/oder Prüfern oder von der Prüferin oder 

dem Prüfer und der Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unterschreiben. 5Die Noten für die 

mündlichen Prüfungen werden von den Prüferinnen und/oder Prüfern oder von der Prüferin 

oder dem Prüfer gemäß § 16 festgesetzt. 6Die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungser-

gebnisses erfolgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

(10) 1Präsentationen (presentations) werden im Rahmen der zugrundeliegenden Lehrveranstal-

tung gehalten. ²Das Thema der Präsentation, Umfang und Dauer sind mit dem jeweiligen 

Dozenten mit der jeweiligen Dozentin abzusprechen. 3Die Dauer einer Präsentation kann 

in Abhängigkeit des Arbeitsaufwands (workload) 20 bis 90 Minuten betragen. 4Der Prüfer 

setzt die Note gemäß § 16 fest. 

(11) 1Hausarbeiten (assignments) und Essays werden während oder im Anschluss an die zu-

grundeliegende Lehrveranstaltung verfasst. 2Das Thema wird von der zuständigen Prüferin 

oder dem zuständigen Prüfer unter Berücksichtigung des Wunsches der Kandidatin oder 

des Kandidaten gestellt. 3Die Bearbeitungszeit beträgt für Hausarbeiten drei Wochen und 

für Essays ein bis zwei Wochen. 4Das Thema der Hausarbeit/Essay muss so beschaffen 

sein, dass es innerhalb dieser Frist bearbeitet werden kann. 5In nicht zu vertretenden Grün-

den kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses nach Anhörung der Betreuerin oder des Betreuers diese Frist um 

höchstens eine Woche verlängern. 6Weist die Kandidatin oder der Kandidat durch ärztliches 

Zeugnis nach, dass sie oder er durch Krankheit an der Bearbeitung gehindert ist, verlängert 

sich die Bearbeitungszeit entsprechend der ärztlich festgestellten Krankheitszeit. 7Wird die 
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Arbeit nicht fristgerecht abgegeben wird sie mit „nicht ausreichend“ bewertet. 8Die Prüferin 

oder der Prüfer setzt die Note gemäß § 16 fest. 9Bei Bewertung mit „nicht ausreichend“ ist 

die Arbeit von einer zweiten Prüferin oder einem zweiten Prüfer zu bewerten. 10Ein bewer-

tetes Exemplar der jeweiligen Hausarbeit verbleibt bei der Prüfungsakte. 

(12) Berichte (reports) werden während oder im Anschluss an interaktive Module (Studienpro-

jekt, Tagungsbeteiligung) verfasst. 2Der Bericht fasst die Inhalte des Moduls zusammen 

und stellt Bezüge zu dem Studium her. 3Je nach Arbeitsintensität des Moduls variiert die 

Länge des Berichts und kann 2 bis 10 Seiten umfassen. 

§ 12 

Masterarbeit 

(1) In der Masterarbeit soll die Kandidatin oder der Kandidat zeigen, dass sie oder er in der 

Lage ist, selbstständig und unter Heranziehung geeigneter Hilfsmittel eine Themenstellung 

des Faches mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und in angemessener Weise 

schriftlich darzustellen. 2Interdisziplinäre Fragestellungen können in das Thema einbezo-

gen werden. 

(2) 1Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt möglichst unter Berücksich-

tigung des Wunsches der Kandidatin oder des Kandidaten eine Prüferin oder einen Prüfer 

zur Betreuerin oder zum Betreuer und Gutachterin oder Gutachter. 2Die Ausgabe des The-

mas der Masterarbeit erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer (§ 5 Abs. 1) des entspre-

chenden Fachs aus der Kulturwissenschaftlichen Fakultät (Entwicklungssoziologie/-politik), 

Fakultät Biologie, Chemie und Geowissenschaften (Geowissenschaften), der Rechts- und 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (Volkswirtschaftslehre VWL IV; E) über die Vorsit-

zende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 3Ein Thema für eine Masterarbeit 

kann an eine Kandidatin oder einen Kandidaten erst ausgegeben werden, wenn diese oder 

dieser im Studiengang mindestens 70 Leistungspunkte erzielt hat. 3Der Ausgabetag ist ak-

tenkundig zu machen. 4Es wird empfohlen, dass die Bearbeitung der Masterarbeit im vier-

ten Semester (Vollzeitstudium) bzw. nach dem sechsten Semester (Teilzeitstudium) statt-

findet. 

(3) 1Die Masterarbeit wird in den Studienverlauf integriert und umfasst einen Arbeitsaufwand 

von 600 Stunden. 2Die Zeit von der Themenstellung bis zur Ablieferung der Masterarbeit 

beträgt höchstens fünf Monate im Vollzeitstudium bzw. höchstens zehn Monate im Teilzeit-

studium. 3In Fällen, in denen die Kandidatin oder der Kandidat eine Fristüberschreitung 

nicht zu vertreten hat, kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die oder der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach Anhörung der Betreuerin oder des Betreuers 

die Abgabefrist um höchstens zwölf Wochen im Vollzeitstudium bzw. vierundzwanzig Wo-

chen im Teilzeitstudium verlängern. 4Weist die Kandidatin oder der Kandidat durch ärztli-

ches Zeugnis nach, dass sie oder er durch Krankheit an der Bearbeitung verhindert ist, 
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verlängert sich die Bearbeitungszeit entsprechend der ärztlich festgestellten Krankheitszeit. 
5Wird die Arbeit nicht fristgerecht abgegeben, so wird sie mit „nicht ausreichend“ bewertet. 

(4) 1Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache vorgelegt werden. 2Die Mas-

terarbeit enthält am Ende eine Erklärung der Verfasserin oder des Verfassers, dass sie oder 

er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die von ihr oder ihm angegebenen 

Quellen und Hilfsmittel benutzt und die Arbeit nicht bereits zur Erlangung eines akademi-

schen Grades eingereicht hat. 

(5) 1Die Arbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt einzureichen. 2Der Abgabetermin ist aktenkun-

dig zu machen. 

(6) 1Drei Exemplare der Masterarbeit sind in Maschinenschrift, paginiert und gebunden einzu-

reichen. 2Die Arbeit muss eine Inhaltsübersicht und ein Quellenverzeichnis enthalten. 3Die 

Länge der Masterarbeit soll 120.000 Zeichen nicht überschreiten (ohne Anhang, Literatur-

verzeichnis und Erklärung gemäß Abs. 4 Satz 2). 4Ein zusätzliches Exemplar ist in elektro-

nischer Form (MS-Word Dokument) einzureichen. 

(7) 1Die Kandidatin oder der Kandidat kann einmal innerhalb der ersten zwei Wochen das 

Thema an den Prüfungsausschuss zurückgeben. 2Für die Zuteilung und Bearbeitung eines 

neuen Themas gelten die Abs. 1 bis 6 entsprechend. 

(8) 1Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses reicht die Arbeit an die beauftragte 

Gutachterin oder den beauftragten Gutachter (Betreuerin oder Betreuer) weiter und be-

stimmt eine weitere Gutachterin oder einen weiteren Gutachter aus dem Kreis der Prüferin-

nen und Prüfer nach § 5. 2Die Gutachten/Noten sollen spätestens zwei Monate nach Ein-

gang der Arbeit vorliegen. 3Jede Gutachterin oder jeder Gutachter empfiehlt dem Prüfungs-

ausschuss die Annahme oder Ablehnung der Arbeit und setzt zugleich eine der in § 16 

aufgeführten Noten fest. 4Der Prüfungsausschuss kann in besonderen Fällen eine weitere 

Gutachterin oder einen weiteren Gutachter heranziehen, insbesondere dann, wenn die un-

terschiedlichen Benotungen um mehr als eine Note voneinander abweichen. 

(9) 1Bei unterschiedlicher Beurteilung wird die Note der Masterarbeit aus dem arithmetischen 

Mittel der Bewertungen gebildet. 2Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 

berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(10) 1Bei Bewertung der Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ teilt die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses oder ihre Stellvertreterin oder sein Stellvertreter der Kandidatin oder 

dem Kandidaten dies mit. 

(11) Ein Exemplar der Masterarbeit verbleibt bei der Prüfungsakte. 
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§ 13 

Leistungspunktsystem 

(1) 1Für jede im Studiengang immatrikulierte Studierende oder jeden im Studiengang immatri-

kulierten Studierenden wird ein Konto „Leistungspunkte“ für die erbrachten Modulleistungen 

beim Prüfungsamt eingerichtet. 2Die jeweiligen Leistungspunkte sind identisch mit den Leis-

tungspunkten nach dem European Credit Transfer System (siehe Anhang 1). 3Einem Leis-

tungspunkt liegen 30 Arbeitsstunden zugrunde. 

(2) Die Leistungspunkte der Module ergeben sich aus Anhang 1. 

§ 14 

Berücksichtigung besonderer Lebenssituationen 

(1) 1Auf Antrag ist bei Fristen und Terminen die Inanspruchnahme der Schutzfristen der §§ 3, 

4, 6 und 8 des Gesetzes zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz – 

MuSchG) vom 20. Juni 2002 (BGBl l S. 2318) in der jeweils geltenden Fassung, der Fristen 

des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – 

BEEG) vom 5. Dezember 2006 (BGBl I S. 2748) in der jeweils geltenden Fassung sowie 

der Zeiten für die Pflege einer oder eines nahen Angehörigen im Sinn von § 7 Abs. 3 des 

Gesetzes über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz – PflegeZG) vom 28. Mai 2008 (BGBl I 

S. 874, 896) in der jeweils geltenden Fassung, die oder der pflegebedürftig ist im Sinn der 

§§ 14, 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) vom 26. Mai 1994 (BGBl I S. 1014, 

1015) in der jeweils geltenden Fassung, zu gewährleisten. 2Die entsprechenden Nachweise 

sind zu führen; Änderungen in den Voraussetzungen sind unverzüglich mitzuteilen. 

(2) 1Auf die Prüfungsfristen werden auf Antrag Studienzeiten nicht angerechnet, in denen das 

Studium aus nicht zu vertretenden Gründen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist. 
2Die entsprechenden Nachweise sind zu führen, im Falle von Krankheit sind ärztliche At-

teste vorzulegen. 3Änderungen in den Voraussetzungen sind unverzüglich mitzuteilen. 

§ 15 

Berücksichtigung der besonderen Belange Behinderter  

1Zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ist auf die besondere Lage behinderter Prüflinge in ange-

messener Weise Rücksicht zu nehmen. 2Der Prüfungsausschuss legt auf schriftlichen Antrag des 

Prüflings nach der Schwere der nachgewiesenen Prüfungsbehinderung fest, in welcher Form ein 

behinderter Prüfling ihre oder seine Prüfungsleistung erbringt bzw. gewährt eine Arbeitszeitver-

längerung oder einen sonstigen Nachteilsausgleich. 3Der Nachweis der Prüfungsbehinderung ist 

von der Kandidatin oder dem Kandidaten durch ein ärztliches Zeugnis zu führen, aus dem her-

vorgeht, dass sie oder er wegen einer länger andauernden oder ständigen Behinderung nicht in 

der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen. 4Der Antrag 
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ist der Meldung zur Prüfung beizufügen. 5Wird der Antrag später eingereicht, gilt er nur für zu-

künftige Prüfungen. 

§ 16 

Prüfungsnoten 

(1) Für die Beurteilung der einzelnen Prüfungsleistungen wird folgende Notenskala verwendet; 

die Zwischenwerte sollen eine differenzierte Bewertung der Prüfungsleistungen ermögli-

chen: 

„sehr gut“ (eine hervorragende Leistung) = 1,0 oder 1,3 

„gut“ (eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt) = 1,7 oder 2,0 oder 2,3 

„befriedigend“ (eine Leistung, die durch- 
schnittlichen Anforderungen entspricht) = 2,7 oder 3,0 oder 3,3 

„ausreichend“ (eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderungen genügt) = 3,7 oder 4,0 

„nicht ausreichend“ (eine Leistung, die wegen erheb- 
licher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt) = 5,0 

(2) 1Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Modul-

note als arithmetisches Mittel aus den mit den Leistungspunkten gewichteten Noten oder 

nach § 11 Abs. 11. 2Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-

tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 3Die Modulnote lautet: 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend. 

§ 17 

Prüfungsgesamtnote 

(1) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der endnotenre-

levanten Modulnoten aus A (A2, A3, A5, A6, A7) zu 30 %, dem Wahlbereich B-D zu 35 % 

und der Note der Masterarbeit mit 35 %. 2Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 

Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
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(2) Als Prüfungsgesamtnote der bestandenen Masterprüfung erhalten die Kandidatinnen und 

Kandidaten bei einem Notendurchschnitt bis 1,2 die Note „ausgezeichnet“, bis 1,5 die Note 

„sehr gut“, bis 2,5 „gut“, bis 3,5 „befriedigend“, bis 4,0 „ausreichend“. 

(3) Die Berechnung der Prüfungsgesamtnote wird von der oder dem Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses vorgenommen; die Berechnung muss aus dem Zeugnis oder aus einem 

dem Zeugnis beigegebenen Protokoll klar erkennbar sein. 

(4) 1Zusätzlich zum Zeugnis wird eine ECTS-Einstufungstabelle entsprechend dem ECTS-Leit-

faden in der Fassung vom 6. Februar 2009 ausgegeben. 2Diese Tabelle gibt für jede Stufe 

der Prüfungsgesamtnote nach Abs. 2 an, welcher Anteil der Absolventinnen und Absolven-

ten des Studiengangs im Vergleichszeitraum ihr oder sein Studium mit dieser Note abge-

schlossen hat. 3Als Vergleichsgruppe werden die Abschlüsse des Studiengangs aus den 

vorangegangenen acht Semestern, jedoch mindestens 30 Abschlüsse herangezogen. 4Für 

die Zuordnung zum jeweiligen Semester ist das Datum der letzten Leistung maßgebend. 
5Ist die Mindestanzahl an Abschlüssen nicht erreicht, wird die Vergleichsgruppe um je ein 

Semester erweitert, bis dies der Fall ist. 6Hat der Studiengang, die für die Vergleichsgruppe 

vorgesehene Anzahl Abschlusssemester noch nicht hervorgebracht, wird eine ECTS-Ein-

stufungstabelle ausgegeben, sobald die Mindestanzahl an Abschlüssen erreicht ist. 7Für 

Abschlüsse vor Erreichen der Mindestanzahl an Abschlüssen wird auf Antrag im Nachgang 

eine ECTS-Einstufungstabelle ausgestellt, sobald am Ende eines Semesters die Min-

destanzahl an Abschlüssen erreicht ist. 8Hierfür wird auch das Semester in die Vergleichs-

gruppe einbezogen, in dem der Abschluss erworben wurde. 9Die Größe der jeweiligen Ver-

gleichsgruppe und der zu ihrer Bildung herangezogene Zeitraum ist auszuweisen. 

§ 18 

Bestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist nur bestanden, wenn die Note der Masterarbeit und jeder Modulleis-

tung mindestens „ausreichend“ lautet und alle geforderten 120 Leistungspunkte erreicht 

und etwaige Auflagen gemäß § 2 Abs. 2 erfüllt sind. 

(2) 1Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat bis Ende des sechsten Semesters im Vollzeitstu-

dium bzw. bis Ende des zwölften Semesters im Teilzeitstudium die in Abs. 1 genannten 

Voraussetzungen aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen nicht erreicht, gilt die Mas-

terprüfung als erstmals nicht bestanden. 2Bereits bestandene, fristgerecht abgelegte Prü-

fungen müssen nicht wiederholt werden. 

(3) 1Werden die fehlenden Prüfungen aus von der oder dem Studierenden zu vertretenden 

Gründen nicht innerhalb eines Jahres nach der in Abs. 2 Satz 1 festgelegten Frist bestan-

den oder sind die Wiederholungsmöglichkeiten vorher ausgeschöpft, so ist die Masterprü-

fung endgültig nicht bestanden. 2Die Frist wird durch Exmatrikulation und Beurlaubung nicht 

unterbrochen. 3Über das endgültige Nichtbestehen ergeht ein Bescheid nach Maßgabe von 
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§ 4 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 41 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(BayVwVfG) in der jeweils gültigen Fassung. 4Der oder dem Studierenden kann vom Prü-

fungsausschuss auf Grund eines vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist zu stellenden 

Antrags wegen besonderer, von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Gründen eine Nachfrist 

gewährt werden. 

§ 19 

Wiederholung einer Prüfung in Teilbereichen 

(1) Jede erstmals nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden. 

(2) Eine freiwillige Wiederholung einer bestandenen Prüfung oder der Masterarbeit ist nicht 

zulässig. 

(3) 1Eine zweite Wiederholung ist nur in drei Prüfungen zulässig. 2Werden Prüfungen auch 

nach der zweiten Wiederholung nicht bestanden, ist die Masterprüfung endgültig nicht be-

standen. 3Die zweite Wiederholung kann mündlich erfolgen, auch wenn die beiden vorheri-

gen Prüfungen schriftlich erfolgt sind; dies bestimmt die Prüferin oder der Prüfer. 

(4) 1Wird die Masterarbeit nicht bestanden, so ist eine Wiederholung mit neuem Thema mög-

lich. 2Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit ist nicht möglich. 

(5) Durch studienorganisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Wiederholung ei-

ner nicht bestandenen Prüfung bzw. der nicht bestandenen Masterarbeit in der Regel in-

nerhalb einer Frist von sechs Monaten möglich ist. 

§ 20 

Bescheinigung über die nicht bestandene Masterprüfu ng 

Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird ihr oder 

ihm auf Antrag innerhalb von zwei Wochen eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, aus der 

sich die in den einzelnen Prüfungsfächern erzielten Noten und die noch fehlenden Prüfungsleis-

tungen ergeben. 

§ 21 

Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss des Verfahrens einer Prüfung wird der Kandidatin oder dem Kandidaten 

auf Antrag Einsicht in seine Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfung 

und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
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(2) 1Der Antrag ist bis spätestens einen Monat nach Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 
2War die Kandidatin oder der Kandidat ohne Verschulden gehindert, die Frist in Satz 1 ein-

zuhalten, gilt Art. 32 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz. 

§ 22 

Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, die das Prüfungser-

gebnis beeinflusst haben, ist auf Antrag einer Kandidatin oder eines Kandidaten oder von 

Amts wegen anzuordnen, dass die jeweilige Prüfung wiederholt wird. 

(2) Mängel des Prüfungsverfahrens oder eine vor oder während der Prüfung eingetretene Prü-

fungsunfähigkeit müssen unverzüglich, im Regelfall vor Bekanntgabe des Prüfungsergeb-

nisses, bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder bei der Prüferin oder 

dem Prüfer geltend gemacht werden. 

(3) Sechs Monate nach Abschluss einer Prüfung dürfen Anordnungen nach Abs. 1 nicht mehr 

getroffen werden. 

§ 23 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zu einer Prüfung gemeldet haben, können ohne 

Angabe von Gründen spätestens bis zu einem vom Prüfungsausschuss bekanntgegebenen 

Termin zurücktreten. 2Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn die Kandidatin oder der 

Kandidat, aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen zu einem Prüfungstermin, zu dem 

sie oder er sich angemeldet hat, nicht erscheint oder nach Ablauf des in Satz 1 genannten 

Termins zurücktritt. 

(2) 1Die Gründe für das Versäumnis oder, sofern nicht Abs. 1 Satz 1 zutrifft, den Rücktritt müs-

sen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht wer-

den. 2Gleiches gilt für eine vor oder während der Prüfung eintretende Prüfungsunfähigkeit. 
3Im Falle der Verhinderung durch Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. 

(3) Bei Versäumnis oder Rücktritt aus nicht zu vertretenden Gründen sind bereits vorliegende 

Prüfungsleistungen anzuerkennen. 

(4) 1Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis einer einzelnen Prüfung durch 

Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betref-

fende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 2Eine Kandidatin oder ein Kan-

didat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung erheblich stört, kann von der 

jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder von den Aufsicht führenden Personen 
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von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die 

betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 

§ 24 

Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss 

nachträglich die betreffenden Noten entsprechend berichtigen und die Masterprüfung ganz 

oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prüfungen nicht erfüllt, ohne dass 

die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird die Tatsache erst nach 

Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 

Masterprüfung geheilt. 2Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu 

Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der allgemeinen ver-

waltungsrechtlichen Grundsätze über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung 

zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls durch ein neues zu 

ersetzen. 

§ 25 

Verleihung des Mastergrades, Zeugnis 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung werden nach Vorliegen aller Modulleistungen inner-

halb von vier Wochen eine Urkunde und ein Zeugnis ausgestellt. 2Die Urkunde enthält die 

Bezeichnung des Studiengangs und des gewählten Spezialisierungsbereichs. 3Sie wird von 

der Dekanin oder dem Dekan der Kulturwissenschaftliche Fakultät für Studierende des 

Master Development Studies mit Schwerpunkt Entwicklungssoziologie/-politik oder Interna-

tionale Wirtschaft und von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät für Biologie, Chemie 

und Geowissenschaften für Studierende des Master Development Studies mit Schwerpunkt 

Geografie unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 4Mit der Aushändi-

gung der Urkunde erhält die Absolventin oder der Absolvent das Recht, den akademischen 

Grad „Master of Arts“ zu führen. 5Dieser ist mit der Abkürzung M.A. hinter den Familienna-

men zu setzen. 

(2) 1Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Studiengangs, den gewählten Spezialisierungs-

bereich, die Prüfungsgesamtnote, die Modul- und Modulteilprüfungen mit den jeweiligen 

Noten und Leistungspunkten sowie Thema und Note der Masterarbeit. 2Das Zeugnis ist von 
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der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 3Als Datum ist der 

Tag anzugeben, an dem die letzte Leistung erbracht wurde. 4Eine englischsprachige Über-

setzung der Urkunde und ein Diploma Supplement werden ergänzend ausgestellt; die Über-

setzung der Urkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan, das Diploma Supplement von 

der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 5Zusätzlich zum 

Zeugnis wird eine ECTS-Einstufungstabelle gemäß § 17 Abs. 4 ausgegeben. 

(3) Der Entzug des Grades „Master of Arts“ richtet sich nach Art. 69 BayHSchG. 

§ 26 

Studienberatung 

(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der Universität 

Bayreuth. 

(2) Bei Fragen, die den Masterstudiengang Development Studies betreffen, d.h. die Gestaltung 

des Studiums, Studienorganisation, Auswahl der Lehrveranstaltungen und Prüfungsfragen, 

berät die zuständige Studiengangsmoderatorin oder der zuständige Studiengangsmodera-

tor des Masterstudiengangs Development Studies. 

(3) 1Im Laufe des Semesters führt die Studiengangsmoderatorin oder der Studiengangsmode-

rator eine Studienberatung für alle Studierenden des Masterstudiengangs durch. 2Die Stu-

dienfachberatung sollte insbesondere in Anspruch genommen werden 

1. von Studienanfängerinnen und Studienanfängern, 

2. nach nicht bestandenen Prüfungen, 

3. falls der Studienverlauf im Vollzeitstudium 30 Leistungspunkte bzw. im Teilzeitstu-

dium 15 Leistungspunkte pro Semester deutlich unterschreitet, 

4. im Fall von Studienfach- bzw. Studiengang- oder Hochschulwechsel, 

5. vor einem Wechsel von einem Vollzeit- in ein Teilzeitstudium bzw. von einem Teil-

zeit- in ein Vollzeitstudium, 

6. vor der Wahl von Schwerpunkten bzw. vor der Wahl von Veranstaltungen im Wahl-

pflichtmodul. 

§ 27 

Inkrafttreten 

1Diese Satzung tritt am 10. August 2016 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die sich ab dem 

Wintersemester 2016/2017 erstmalig in diesen Studiengang einschreiben. 
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Anhang: Module, Leistungspunkte und Prüfungen 

In der nachfolgenden Übersicht sind die Module und die zugehörigen Prüfungsleistungen aufgeführt. 

Das Studium setzt sich aus folgenden Pflichtbereichen und Wahlpflichtbereichen zusammen: 

 

  Department Responsi-
ble for the Module Form of Examination ECTS 

points 
A Foundations (mandatory)  45 

A1 
Development Studies between Concepts 
and Practice: An Interdisciplinary Perspec-
tive 

Interdisciplinary Written exam 5 

A2 Regional Geography: Africa/Asia/Latin 
America 

Geography Presentation or essay 
& assignment 

5 

A3 Geographies of Environment and Develop-
ment Geography Presentation or essay 

& assignment 5 

A4 Development Theories Development 
Sociology/Politics Oral exam 5 

A5 Social and Political Processes in Africa and 
Beyond 

Development Socio-
logy/Politics 

Presentation & assign-
ment 8 

A6 
Governance, Wettbewerb & gesellschaftli-
che Entwicklung or Governance Seminar Economics 

Presentation, written or 
oral exam 6 

A7 Governance & „Politik“ Economics Presentation, written or 
oral exam 6 

A8 Development Anthropology  Anthropology Presentation and/or es-
say 5 

 Elective Courses (individual focus):  
Advanced Development Sociology/Politics (B) or Advanc ed Geography (C) or 
Advanced International Economy (D) 

20 

B Advanced Development Sociology / 
Politics (B) 

Development 
Sociology/Politics 

 20 

B1 Actors in Development Politics Presentation & assign-
ment 5 

B2 Development Policies: Selected Issues Presentation & assign-
ment 5 

B3 Social and Political Processes in Africa and 
Beyond 

Presentation & assign-
ment 5 

B4 
Deepening or Catching up: Technical or 
methodological in-depth knowledge within 
development sociology or policy 

Oral exam 5 

C Advanced Geography (C)  

Geography 

 20 

C1 Socio-economic Development Processes Presentation or essay 
& assignment 6 

C2 Development Cooperation/Development 
Planning Presentation & report 4 

C3 Attendance of a Conference of Experts Report 4 

C4 Political Ecology of Global Environmental 
Change 

Presentation or essay 
& assignment 6 

D Advanced International Economy (D)  

Economics 

 20 

D1 Economic Progress and Institutional 
Change Written exam 6 

D2 Corporate Governance: Theoretical 
Aspects of Corporate Governance Written or oral exam 6 

D3 Probleme der Wettbewerbs- und Wirt-
schaftspolitik or Governance Seminar 

Presentation & written 
exam or assignment 6 

D4 Development Assignment 2/6 

D5 Catching up: Catching up: Microeconomics 
I and/or macroeconomics I 

Written exam 5/10 

E Project -focussed units  (mandatory)  35 
E1 Project-focussed units 

Interdisciplinary 
Report 30 

E2 Master’s Colloquium Presentation 5 
 Master’s Thesis 20 


